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VVorwort

Am 13. Februar 2024 haben sich Vertreterinnen und
Vertreter von Bund, Kantonen, Stidten und Ge-
meinden sowie der Bau- und Immobilienwirtschaft
und der Zivilgesellschaft auf einen Aktionsplan zur
Wohnungsknappheit verstidndigt. Dieser enthilt
mehr als 30 Massnahmen, um das Wohnungsangebot
zu erhohen und mehr qualitdtsvollen, preisgiinsti-
gen und bedarfsgerechten Wohnraum zu schaffen.
Zur Erreichung dieser Ziele gilt es, die qualitts-
volle Innenentwicklung zu unterstiitzen, fiir mehr
preisgiinstigen und bedarfsgerechten Wohnraum zu
sorgen und die Verfahren zu beschleunigen.

Planungs- und Baubewilligungsverfahren haben

sich in den vergangenen Jahren mitunter auch
deshalb verldngert, weil die Anforderungen an sie
zugenommen haben. Dies gilt besonders fiir Innen-
entwicklungsprojekte. Wird im bereits bestehenden
Siedlungsgebiet geplant und gebaut, trifft ein Projekt
meist auf bestehende Realitdten. Entsprechend kann
sich die Sichtweise unterscheiden: So schafft ein
geplantes Projekt fiir die einen dringend bendtigten
Wohnraum, wihrend es fiir andere die Einschrin-
kung ihrer Aussicht oder die Verdnderung eines
vertrauten Ortsbildes bedeutet. Wieder andere be-
fiirchten, dass damit mehr Verkehr entsteht oder mit
mehr Larm zu rechnen sei. Oder um es mit Jeremias
Gotthelf (1797-1854) zu sagen: «Es ist sehr kurios,
wie verschieden man eine Sache ansehen kann, je
nachdem, ob sie uns oder jemand anders angeht.»
Die Raumplanung verfiigt iiber ein Instrument, um
mit diesen unterschiedlichen Interessen umzugehen:

Die Interessenabwigung kann nicht nur zu hoher
Qualitét in der Innenentwicklung beitragen. Dariiber
hinaus kann sie die Verfahren stdrken und beschleu-
nigen und so die Planungs- und Rechtssicherheit
erhohen. Die Interessenabwégung ist ein zentrales
Instrument der Raumplanung und sie trégt dazu bei,
die Handlungsspielrdume zu nutzen und zu guten
Losungen zu kommen.

Diese Arbeitshilfe zeigt detailliert auf, wie die raum-
planerische Interessenabwigung funktioniert und
wie sie im Rahmen von Innenentwicklungsprojekten
erfolgreich angewendet werden kann. Moge sie allen,
die sich fiir eine qualitdtsvolle Innenentwicklung ein-
setzen, eine wertvolle Unterstiitzung sein.
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1.

Einleitung



1.1 Der Schliissel zur Losungsfindung flir eine

qualitatsvolle Innenentwicklung

Aufgabe der Raumplanung ist es, die bestgeeigneten
Standorte zur Abdeckung der unterschiedlichen
rdumlichen Bediirfnisse zu finden.

Mit dem Auftrag des Schweizer Stimmvolks, die
Zersiedlung zu bremsen und die Siedlungsentwick-
lung nach innen zu lenken, ist eine qualitétsvolle
Innenentwicklung seit {iber zehn Jahren das Gebot
der Stunde. Das Bauen im Bestand ist jedoch hchst
anspruchsvoll, der Konflikt zwischen den einzelnen
Interessen manifestiert sich deutlicher als auf der
griinen Wiese oder auf grossfldchigen Brachen. Dies
zeigt exemplarisch die Kontroverse um den Ortsbild-

schutz und um das Bauen in lirmbelasteten Gebieten.

Und auch die Bevdlkerung will mitreden. Schliesslich
geht es um die Weiterentwicklung ihres Lebens-
raums und Wohnumfelds. Entsprechend gilt es, viele
verschiedene Interessen zu beriicksichtigen und

Siedlungsqualitat schaffen

gegeneinander abzuwégen. Neben den rdumlichen
Bediirfnissen - es braucht Raum zum Wohnen und
Arbeiten, fiir die Freizeit und die Infrastruktur (Ver-
kehr, Ver- und Entsorgung) - ist auch den Schutzbe-
diirfnissen wie der Erhaltung des Kulturlands, dem
Schutz von Natur und Landschaft, der Freihaltung
von Gewdsserrdumen und dem Kulturerbe mit seiner
grossen Vielfalt an identitdtsstiftenden Stddten und
Dorfern (Denkmal- und Ortsbildschutz) Rechnung
zu tragen.

Die Interessenabwdgung
hilft Planungen zu
beschleunigen

Der Schweizer Raumplanungsverband EspaceSuisse hat zehn Aspekte der Siedlungsqualitdt identifiziert. Sind
sie vorhanden, stehen die Chancen fiir eine hohe Qualitét einer Siedlung gut - egal ob in stddtischen oder in

landlichen Regionen.

1. Erkennbares, belebtes Ortszentrum, wo man
sich trifft;

2. Identitdt und Geschichte, die spiirbar sind;
Baukultur und Asthetik, die erlebbar sind;

4. Dienstleistungen, soziokulturelle Angebote und
Nahversorgung, die in ndchster Néhe verfiigbar
sind;

5. Nutzungsmix, der Wohnen, Arbeiten, Einkaufen
und Freizeit im gleichen Quartier erlaubt;

6. Bevolkerungsmix, der Begegnungen von unter-
schiedlichen Menschen (z. B. hinsichtlich Her-
kunft oder Alter) ermdglicht;

7. Aussen-, Frei- und Griinrdume mit Bdumen und
Wasser, wo Menschen durchatmen kénnen;

8. Fussgidnger- und Veloinfrastruktur sowie 6ffent-
liche Verkehrsmittel, die man gerne nutzt;

9. verkehrsberuhigte Rdume, in denen man sicher
aneinander vorbeikommt
(z. B. Tempo 30 oder Begegnungszonen).

10. immissionsarme Riume, die weder durch Lirm
noch durch Abgase beeintrichtigt werden.

Weitere Infos rund um die qualitétsvolle Innenent-
wicklung finden sich auf densipedia.ch.

Weiter bietet das Davos Qualitdtssystem fiir Baukul-
tur bietet eine Grundlage, um baukulturelle Qualiti-
ten zu beurteilen. Anhand der acht Kriterien Gouver-
nanz, Funktionalitdt, Umwelt, Wirtschaft, Vielfalt,
Kontext, Genius Loci und Schonheit werden Orte auf
ihre Qualitét hin tiberpriift.

Weitere Infos zu den Kriterien einer hohen Baukultur
finden sich auf davosdeclaration2018.ch



https://davosdeclaration2018.ch/de/

Eine sorgfiltig durchgefiihrte Interessenabwigung
hilft, mdéglichst alle Interessen zu beriicksichtigen
und die vorhandenen Handlungsspielrdume zu nut-
zen. Dadurch kénnen der Planungsprozess beschleu-
nigt und die Risken hoher Kosten und zeitaufwéndi-
ger Beschwerdeverfahren reduziert werden.

Diesen Herausforderungen muss sich die Raumpla-
nung stellen und im Spannungsfeld der sich teilweise
widerstrebenden Interessen die richtigen Losungen
finden. Der Schliissel dazu ist die dreistufige Inte-
ressenabwigung, wie sie in der Raumplanungsver-
ordnung des Bundes umschrieben ist (Art. 3 RPV).
Interessenabwégungen erfolgen auf allen Planungs-
stufen (Sachplanungen des Bundes, Richtpldne der
Kantone und Nutzungspldne der Gemeinden).

In Kiirze

Die Interessenabwédgung ist das Kernstiick

der Raumplanung. Sie ermdglicht es, die unter
Umstédnden divergierenden Interessen in einem
Einzelfall zu optimieren, damit zu einem Ent-
scheid zu kommen und diesen schliesslich klar
und nachvollziehbar zu begriinden.

Eine sorgfiltige und umfassende Interessen-
abwégung ermdglicht es, die vorhandenen
Handlungsspielrdume zu nutzen und trégt mit
Blick auf eine qualitdtsvolle Innenentwicklung
wesentlich zur Losungsfindung bei.

Die Arbeitshilfe
fokussiert sich auf die
kommunale Nutzungs-
planung

Die vorliegende Arbeitshilfe fokussiert sich auf

die kommunale Nutzungsplanung (Rahmen- und
Sondernutzungsplanung). Hier ist die Interessen-
abwigung der wichtigste Bestandteil der Bericht-
erstattung iiber die Nutzungsplanung (Art. 47 RPV).
Die vorliegende Arbeitshilfe soll dazu beitragen, die
Methode der Interessenabwigung zu verstehen und
eine korrekte Interessenabwégung, insbesondere im
Hinblick auf eine qualitédtsvolle Innenentwicklung,
durchfiihren zu kénnen. Sie richtet sich an Gemein-
debehdrden, Bauherrschaften, Investorinnen und
Investoren sowie Fachpersonen.

Art. 3 Raumplanungs-
verordnung (RPV):
Interessenabwdgung

Stehen den Behdrden bei Erfiillung und Ab-
stimmung raumwirksamer Aufgaben Hand-
lungsspielrdume zu, so wigen sie die Interessen
gegeneinander ab, indem sie:

die betroffenen Interessen ermitteln;

diese Interessen beurteilen und dabei
insbesondere die Vereinbarkeit mit der
anzustrebenden rdumlichen Entwicklung
und die moglichen Auswirkungen beriick-
sichtigen;

diese Interessen auf Grund der Beurteilung
im Entscheid mdglichst umfassend beriick-
sichtigen.

Sie legen die Interessenabwédgung
in der Begriindung ihrer Beschliisse dar.
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1.2 Einordnung und Merkmale der
Interessenabwdgung

Interessenabwigungen miissen vorgenommen
werden, wenn das anwendbare Recht es ausdriicklich
verlangt oder wenn es hierfiir Spielraum ldsst.

1.2.1 Stellenwert im Planungsprozess

Die Interessenabwigung ist ein ergebnisoffener Pro-
zess, der nicht nur der Bewertung, sondern auch der
Weiterentwicklung von Planungen dient.
Grundsitzlich gilt: Je sorgfiltiger und je frither im
Planungsprozess die Interessenabwigung vorgenom-
men wird, umso grésser sind die Chancen fiir gute
Losungen.

Frith und sorgfdaltig
abwagen fur
gute Losungen

Im weitesten Sinne geht die Abwégung iiber den
gesamten Zeitraum der Planung - von der ersten
informellen Mitwirkung bis zum abschliessenden
Entscheid. Interessenabwigungen schaffen so Trans-

Interessenabwdgung bei
schweren Eingriffen in die
Inventare ISOS, BLN und IVS

Droht gemiss dem kantonalen fiir den Denkmal-
oder Ortsbildschutz zustdndigen Amt ein schwerer
Eingriff in ein Schutzobjekt, das im BLN, ISOS oder
IVS aufgefiihrt ist, wird die Interessenabwégung
eingeschrankt, wenn es gleichzeitig um die Erfiil-
lung einer Bundesaufgabe geht. In diesem Fall ist
fiir den Eingriff zwingend ein Gutachten der Eid-
gendssischen Natur- und Heimatschutzkommission
(ENHK) oder der Eidgendssischen Kommission fiir
Denkmalpflege (EKD) erforderlich. Die Kommissio-
nen beurteilen die Auswirkungen eines Vorhabens
auf das Schutzobjekt von nationaler Bedeutung. Sie
nehmen keine Interessenabwégung vor und féllen
keine Entscheide, vielmehr dient das Gutachten der
Entscheidbehorde als zusétzliche Grundlage fiir die
Interessenabwigung. Die Abwigung zwischen dem
Interesse am Vorhaben und der Schutzwiirdigkeit des
inventarisierten Objekts erfolgt zweistufig:

parenz und férdern die Akzeptanz fiir das geplante
Vorhaben. Oft sind sie aufwendig und kostspielig.
Unter dem Strich kénnen sie das Verfahren aber be-
schleunigen, indem Rechtsstreitigkeiten und zusétz-
liche Kosten vermieden werden.

1.2.2 Welche Grenzen sind
der Interessenabwégung gesetzt?

Die Interessenabwédgung ermdglicht es den planen-
den Behdrden, die vorhandenen Handlungsspiel-
rdume zu nutzen. Sie bewegt sich allerdings stets

im Rahmen der entsprechenden Rechtsvorschriften.
Gewisse Spezialgesetzgebungen des Bundes setzen
der Interessenabwigung Grenzen: etwa jene {iber
den Wald, zum Lirm- und Gewisserschutz oder zum
Natur- und Landschaftsschutz.

Bei Eingriffen in Schutzobjekte, die im Bundesinven-
tar der Landschaften und Kulturdenkméler (BLN),
im Inventar der schiitzenswerten Ortsbilder (ISOS)
sowie im Inventar der historischen Verkehrswege
(IVS) von nationaler Bedeutung aufgefiihrt sind, ist
die Interessenabwigung eingeschrénkt, wenn es

um die Erfiillung einer Bundesaufgabe geht (siche
Kasten «Interessenabwigung bei schweren Eingrif-
fen in die Inventare ISOS, BLN und IVS»). Diesen
Einschrinkungen ist mittels einer vorausschauenden

Schritt 1: In einem ersten Schritt ist zu priifen, ob
ein gleich- oder hoherwertiges nationales Interesse
an diesem schweren Eingriff besteht. Bei dieser Prii-
fung stellen sich zwei Fragen: Zuerst muss gepriift
werden, ob der Eingriff einem Interesse von natio-
naler Bedeutung entspricht. Danach folgt die Frage,
ob das geplante Projekt in seinen Dimensionen
ausreichend zur Verwirklichung des Interesses von
nationaler Bedeutung beitragt.

Schritt 2: Ist beides der Fall, kommt es in einem
zweiten Schritt zu einer ordentlichen Interessenab-
wigung gemdss Artikel 3 RPV. Kann kein nationales
Interesse am Eingriff nachgewiesen werden, so kann
das Vorhaben nicht bewilligt werden. Es findet keine
weitere Interessenabwaigung statt.




rdumlichen Abstimmung Rechnung zu tragen.

Bau- und Zonenvorschriften sind so zu formulie-
ren, dass sie den Schutzanliegen so weit als mdglich
Rechnung tragen. So sind beispielsweise die Anfor-
derungen an Neu- und Umbauten in Ortsbildschutz-
gebieten in Abstimmung mit den Schutzzielen der
Inventare zu definieren.

Sondernutzungspline, welche die Rahmennutzungs-
pléne konkretisieren und ergidnzen, ermoglichen es,
auf schwierige ortliche Gegebenheiten und komplexe

rechtliche Anforderungen ortsspezifisch zu reagieren.

Qualitétssichernde Verfahren, wie beispielsweise
Wettbewerbe oder Testplanungen, sind gute Mog-
lichkeiten, um optimale und kreative Losungen fiir
spezifische Ausgangssituationen zu finden.

Voraussetzung ist, dass in den entsprechenden Aus-
schreibungen auf die Hindernisse und Herausforde-

Auch bei qualitdts-
sichernden Verfahren ist
eine dokumentierte
Interessenabwdgung
entscheidend fur

den Erfolg

rungen hingewiesen wird und sich die beteiligten
Teams dieser bewusst sind. Auch bei qualitétssi-
chernden Verfahren sind Transparenz, Partizipation
und eine gut dokumentierte Interessenabwigung
entscheidend fiir den Erfolg. So kann beispielsweise
ein Wettbewerb die Qualitit einer Planung zwar
erhohen, doch macht er eine stufengerechte und um-
fassende Interessenabwégung nicht iiberfliissig.

Was ist eine Bundesaufgabe?

Als Bundesaufgabe gelten gemiss Natur- und Hei-
matschutzgesetz (Art. 2 NHG):

die Planung und Errichtung von Bahnanlagen,
Nationalstrassen, Militdrbauten und weiteren in
die Zustdndigkeit des Bundes fallenden Infra-
strukturanlagen,

die Erteilung von Konzessionen und Bewilligun-
gen, beispielsweise fiir Rodungen oder Ubertra-
gungsleitungen,

die Gewdhrung von Beitrédgen, beispielsweise fiir
Meliorationen, Gew#sserkorrektionen oder An-
lagen des Gewdsserschutzes.

Die Aufzdhlung im NHG ist nicht abschliessend. Das
Bundesgericht hat daher eine Reihe weiterer Tétig-
keiten zu Bundesaufgaben erkldrt. Oft sind es Auf-
gaben, die zwar von den Kantonen vollzogen werden,

ihnen aber wegen des hohen Detaillierungsgrads im

Bundesrecht wenig Entscheidungsspielraum bei der
Umsetzung lassen. Dazu zdhlen:

die Erstellung von Zivilschutzbauten,

die Festlegung des Gewdsserraums, bzw. gewés-
serschutzrechtliche Ausnahmebewilligungen
Bewilligungen fiir Zweitwohnungen oder Mobil-
funkantennen,

Ausnahmebewilligungen ausserhalb der Bau-
zonen sowie

die Zuweisung von Land zur Bauzone (nicht aber

Um- und Aufzonungen bestehender Bauzonen).

Bei der Erfiillung kantonaler und kommunaler Auf-
gaben (z. B. in der Nutzungsplanung) oder wenn der
Eingriff nicht schwer ist, ist der Schutz geringer. So
ist zum Beispiel fiir einen Eingriff in ein inventari-
siertes Schutzobjekt kein nationales Interesse erfor-
derlich und es braucht auch nicht zwingend ein
Gutachten einer der oben erwdhnten Fachkommis-
sionen. Die Bundesinventare sind jedoch gemiss
Bundesgericht in der Richt und Nutzungsplanung
sowie im Baubewilligungsverfahren «zu berticksich-
tigen» (BGE 135 IT 209, Gemeinde Riiti ZH, US
EspaceSuisse Nr. 3786). Die Inventare sind entspre-
chend eine wichtige Planungsgrundlage. Kantone
und Gemeinde miissen sich mit ihnen auseinander-
setzen und fiir mdglichst schutzvertrégliche Losun-
gen sorgen.

Die obenstehenden Ausfiithrungen sind nicht ab-
schliessend. Fiir ausfiihrlicherer Informationen
zum Umgang mit Ortsbildschutz und ISOS wird auf
folgende Quellen verwiesen:

ISOS-Leitfaden: Ortsbildschutz und Innenent-

wicklung, 2022 (d +f)

e  Ortsbildschutz und Verdichtung (Arbeitshilfe
ISOS, 2018) (d + f); raumplanerische Interessen-

abwigung in Gemeinden mit einem Ortsbild
von nationaler Bedeutung
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1.2.3 Wie detailliert kann/muss
die Interessenabwdgung sein?

Ob bloss Vor- und Nachteile verschiedener Losungs-
varianten aufzulisten und einander gegeniiberzustel-
len sind oder aber eine detaillierte Beschreibung der
Auswirkungen notwendig ist, ldsst sich nicht allge-
mein bestimmen.

Der Detaillierungsgrad einer Interessenabwigung
richtet sich nach der jeweiligen Planungsstufe
(Sachplan, Richtplan, Nutzungsplan, Sondernut-
zungsplan, Baubewilligung ausserhalb der Bauzone)
und den sich daraus ergebenden Moglichkeiten zur
Partizipation sowie dem Planungsvorhaben an sich
und dessen Konfliktpotenzial. Je grosser die Auswir-
kungen eines Planungsvorhabens sind und je mehr
Anliegen betroffen sind, um so detaillierter féllt in
der Regel die Interessenabwigung aus. Dies bezieht
sich sowohl auf die Breite (Anzahl der involvierten
Interessen) als auch auf die Tiefe der Beurteilung
(Ermittlung der Auswirkungen).

1.24 Welche Interessen miissen
beriicksichtig werden?

Welche Interessen bei einer qualitdtsvollen Innenent-
wicklung vorliegen, ldsst sich nicht allgemein bestim-
men. In Anhang A dieser Arbeitshilfe sind mégliche
Interessen aufgelistet.

1.2.5 Warum moglichst friihzeitig?

Friihe Interessenabwigungen machen die Planungs-
und Entscheidungsprozesse fiir alle Betroffenen
transparenter und nachvollziehbar und tragen zur
Planungs- und Rechtssicherheit bei.

Voraussetzung ist jedoch, dass die Interessenabwé-
gung auf der jeweiligen Stufe sorgfiltig und umfas-
send vorgenommen und dokumentiert wird. Fallen
bei Standortfestlegungen in Sach- und Richtpldnen
wichtige Interessen unter den Tisch oder werden sie
ungeniigend abgekldrt, muss dies in den nachfolgen-
den Planungsschritten nachgeholt werden.

Mit einer friihzeitigen Interessenabwégung auf stra-
tegischer Ebene kénnen Nutzungskonflikte vermie-
den oder reduziert werden. Es gilt, konflikttréichtige
Vorhaben mdglichst da anzusiedeln, wo die Vorteile
der Vorhaben gross und die negativen Auswirkungen
klein sind. Sind Konflikte unvermeidbar, konnen
flankierende Massnahmen dazu beitragen, die negati-
ven Auswirkungen zu begrenzen.

Frihe Interessen-
abwdgungen machen
die Planungs- und
Entscheidungsprozesse
transparenter und
berechenbarer

Sion VS
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|
|
I
i
|
|




1.2.6 Wer sind die Akteurinnen und
Akteure der Interessenabwdgung?

Wenn in einem Gebiet verdichtet werden soll, erfolgt
die Interessenabwigung grundsétzlich auf Stufe
Gemeinde, sei es im Rahmennutzungs- oder in
einem Sondernutzungsplan. Die mit der Ortsplanung
betraute Behorde, die sogenannte Planungsbehor-
de, ist fiir die Interessenabwigung verantwortlich.
Es kommt aber auch vor, dass im Richtplan bereits
Planungsgrundsitze oder gewisse Entwicklungs-
schwerpunkte festgesetzt werden. In diesem Fall
wird bereits auf Richtplanebene eine stufengerechte
Interessenabwigung vorgenommen, die dann wiede-
rum die folgenden Ebenen beeinflusst.

Es gibt aber weitere Akteurinnen und Akteure,
welche bei der Interessenabwégung wichtig sind.
Stark vereinfacht gesagt, gibt es drei Hauptgruppen:
Personen oder Organisationen/Institutionen, die
einen Nutzen haben (Nutzende), solche mit einem
Schutzinteresse (Schiitzende) und jene, die fiir die
Interessenabwigung Hauptverantwortlich sind (Ab-
wiégende). Alle diese Akteurinnen und Akteure sind
gefordert, sich fiir gute Losungen einzusetzen und
den Prozess nicht unnétig in die Lénge zu ziehen.

Die Nutzenden schlagen
Planungen und Projekte
vor, welche sich als
bewilligungsfdhig
erweisen

Die Nutzenden (Investorinnen, Immobilien- und
Baubranche, Eigentiimerinnen, Architekten, Priva-
te...) orientieren sich friihzeitig iiber die rechtlichen
Gegebenheiten und planerischen Voraussetzungen
und schlagen Planungen und Projekte vor, die sich
als bewilligungsfihig erweisen.

lhre Erfolgsfaktoren sind:

e friihzeitige Gespridche mit den Planungs-
und Bewilligungsbehérden,

e  ecinregelméssiger Austausch mit den
zustdndigen Behdrden wihrend des
Erarbeitungsprozesses,

e  das Priifen von Alternativen oder
Umsetzungsvarianten.




Die Schutzenden priifen
die Planungen auf ihre
Vereinbarkeit mit den

in Frage kommenden
Schutzinteressen

Die Schiitzenden (kantonale und/oder kommunale
Fachstellen, etwa die Fachstellen fiir Denkmalschutz,
Gesundheit oder Umwelt sowie Non-Profit-Orga-
nisationen) priifen die Planungen sorgfiltig auf ihre
Vereinbarkeit mit den in Frage kommenden Schutz-
interessen und - wenn sie nicht bewilligungsfihig
sein sollten - tragen dazu bei, Wege zu finden, um sie
bewilligungsfihig zu machen.

lhre Erfolgsfaktoren sind:

e  das Nutzen von Ermessenspielrdumen,

e  das Beheben von Mingeln, beispielsweise durch
Bedingungen oder Auflagen,

e  das Unterstiitzen bei der Suche nach Alternati-
ven.

Die Abwégenden sind grundsitzlich die Planungs-
behorden. Im Falle der kommunalen Nutzungs-
planungen sind es die Gemeinden. Sie sind fiir die
Interessenabwigung meist federfithrend. Sie leiten
und moderieren die Planung und den Abwégungs-
prozess. In den meisten Féllen werden Gemeinden
bei der Planung - und damit auch bei der Interessen-
abwigung im Planungsbericht - von spezialisierten
Planungsbiiros unterstiitzt. Verantwortlich fiir die
Interessenabwigung bleibt jedoch die Gemeinde. Die
kommunalen Nutzungsplidne werden vom Kanton
genehmigt und auf ihre Ubereinstimmung mit

dem iibergeordneten Recht und den Vorgaben des
kantonalen Richtplans {iberpriift. Gegebenenfalls
erginzt oder korrigiert die Genehmigungsbehorde
die Planungsberichte mit ihrem Entscheid. Neben
der Rolle als eigentliche Abwégerin sorgt die Ge-
meinde als Planungsbehdrde fiir eine transparente
und fundierte Interessenabwigung, indem sie die
relevanten Akteure moglichst friih ins Boot holt und
die Grundlagen fiir eine vertrauensvolle und konst-
ruktive Zusammenarbeit schafft.

Wichtig dabei ist, dass alle kritischen Fragen (fach-
lich, politisch oder rechtlich) friihzeitig angegangen
und gel6st werden.

Die Erfolgsfaktoren der

abwdgenden Stelle sind:

e die Kldrung der Rollen im Entscheidungspro-
zZess,

e  das Herbeifiihren und Dokumentieren von nach-
vollziehbaren Entscheiden,

e  die friihzeitige Integration von Nutzerinnen
und Schiitzern und die Identifikation aller kriti-
schen Fragen.

Damit mdglichst alle Interessen identifiziert werden
kénnen, stehen die Beteiligten in der Verantwortung,
sich bereits bei der Mitwirkung l6sungsorientiert
einzubringen. Konflikte kénnen so friihzeitig erkannt
und im Sinne des Schutzes von Mensch und Umwelt
angegangen werden. Eine offene Haltung aller Be-
teiligten wirkt dabei als Schmierdl. Manchmal ist es
auch nétig, tiber den eigenen Schatten zu springen,
wirtschaftliche Abstriche hinzunehmen beziehungs-
weise auf iibertriebene Schutzanforderungen zu
verzichten.

Wenn alle Seiten einen Schritt aufeinander zugehen,
gelingen gute raum- und umweltvertrégliche Losun-
gen.

Eine offene Haltung
aller Beteiligten wirkt
dabei als Schmierol



B

Die Methode der
Interessenabwa-
gung, insbesondere
bei einer qualitats-
vollen Innenent-
wicklung
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2.1 Die drei Schritte der
Interessenabwdgung

Die Interessenabwigung ist keine exakte Wissen-
schaft und ldsst sich nicht auf eine Formel reduzie-
ren. Ihr Ergebnis ldsst sich daher auch nicht mit dem
Taschenrechner ermitteln. Bei der Interessenabwé-
gung geht es vielmehr darum, sich {iber eine dreistu-
fige Abwédgung schrittweise an eine optimale Lsung
heranzutasten.

Die drei Stufen der Interessenabwégung sind in der
Raumplanungsverordnung verankert (Art. 3 Abs. 1
RPV):

e  das Ermitteln der Interessen, die im konkreten
Fall von Bedeutung sind,

e  das Bewerten dieser Interessen mithilfe ausge-
wiesener Massstdbe und

e  das Abwigen der ermittelten und bewerteten
Interessen.

Der Inhalt zdhlt mehr als die Reihenfolge. Statt zu-
erst alle Interessen zu ermitteln und anschliessend
zu bewerten, kann es sinnvoller sein, die Ermittlung
und die Bewertung fiir einzelne Interessengruppen
zusammenzufassen. Im Planungsprozess kann es
auch vorkommen, dass die Interessen immer wieder
neu abgewogen werden miissen, zum Beispiel bei
Variantenstudien.

Hilfestellung flir die
Interessensermittlung

Welche Ziele und Grundsétze der Raumpla-
nung sind betroffen (vgl. Art. 1 und 3 RPG)?
Welche Nutzungsanspriiche bestehen und
welche Schutzanliegen gilt es zu bertick-
sichtigen?

Welche weiteren 6ffentlichen Interessen (z.
B. o6ffentliche Finanzen) sind betroffen?
Welche weiteren privaten Interessen (z. B.
der Grundeigentiimerinnen und Investo-
ren) sind betroffen?

Betreffen die ermittelten Interessen das
Vorhaben rechtlich, sachlich und zeitlich?
Wurden die Bevolkerung und die Fach-
stellen abgeholt, um mogliche relevante
Interessen zu identifizieren?

» » » Siehe auch Anhang A

Auch ist es mdglich, die Interessenabwégung ort-
lich oder sachlich zu begrenzen und portionsweise
abzuwickeln, solange der Blick fiir die Gesamtbilanz
gewahrt bleibt. Die drei Schritte der Interessenab-
wigung sollen aber schliesslich alle in dem gemdss
Artikel 47 RPV geforderten Planungsbericht erkenn-
bar sein.

2.2 Interessen ermitteln

Um die Interessen gegeneinander abwégen zu
kénnen, muss zuerst eine Auslegeordnung aller Ent-
scheidungselemente gemacht werden. Deshalb sind
in einem ersten Schritt alle erheblichen Interessen
zu ermitteln (siehe Kasten «Hilfestellung fiir die
Interessenabwigung>» und Anhang A). Das schliesst
mit ein, dass eine gewisse Selektion erfolgt. Es sind
nur die «betroffenen» Interessen zu ermitteln (Art.
3 Abs. 1 Bst. a RPV), also nur diejenigen, die fiir das
Vorhaben rechtlich, sachlich und zeitlich erheblich
sind. Die entsprechenden Interessen sind einzelfall-
weise zu identifizieren.

Die drei Schritte sollen
alle im Bericht nach

Artikel 47 RPV
erkennbar sein

Die Raumplanungsverordnung zdhlt in Artikel 47
wichtige Quellen fiir zu beriicksichtigende Interessen
auf. Die Planungsbehdrden miissen namentlich bei
der Berichterstattung darlegen, wie sie

1. den Zielen und Grundsétzen der Raumplanung,
2. den Anforderungen des {ibrigen Bundesrechts,
insbesondere der Umweltschutzgesetzgebung,
3. den Sachpldnen und Konzepten des Bundes und
dem Richtplan sowie
den Anregungen aus der Bevolkerung
5.  Rechnung getragen haben.

2.2.1 Ziele und Grundsdtze
der Raumplanung

Die Ziele und Grundsitze der Raumplanung sind in
Artikel 1 und 3 des Raumplanungsgesetzes (RPG)
festgeschrieben. Sie sind zum Teil widerspriichlich
und miissen daher im Einzelfall gegeneinander ab-
gewogen werden.



Ziele und Grundsatze der Raumplanung,
Art. 1 und 3 RPG

Art. 1 Ziele

1. Bund, Kantone und Gemeinden sorgen dafiir, dass der Boden haushilterisch genutzt und das Baugebiet
vom Nichtbaugebiet getrennt wird. Sie stimmen ihre raumwirksamen Tétigkeiten aufeinander ab und ver-
wirklichen eine auf die erwiinschte Entwicklung des Landes ausgerichtete Ordnung der Besiedlung.

Sie achten dabei auf die natiirlichen Gegebenheiten sowie auf die Bediirfnisse von Bevolkerung und Wirt-
schaft.

2.  Sie unterstiitzen mit Massnahmen der Raumplanung insbesondere die Bestrebungen:

a. die natiirlichen Lebensgrundlagen wie Boden, Luft, Wasser,
Wald und die Landschaft zu schiitzen;

b die Siedlungsentwicklung nach innen zu lenken,

unter Beriicksichtigung einer angemessenen Wohnqualitit;

b. kompakte Siedlungen zu schaffen;

bbs  die rdumlichen Voraussetzungen fiir die Wirtschaft zu schaffen und zu erhalten;

c. das soziale, wirtschaftliche und kulturelle Leben in den einzelnen Landesteilen zu férdern und
auf eine angemessene Dezentralisation der Besiedlung und der Wirtschaft hinzuwirken;

d. die ausreichende Versorgungsbasis des Landes zu sichern;

w

die Gesamtverteidigung zu gewdhrleisten;
f.  die Integration von Auslédnderinnen und Auslidndern sowie
den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fordern.

Art. 3 Planungsgrundsétze

1. Die mit Planungsaufgaben betrauten Behorden achten auf die nachstehenden Grundsitze.
2. Die Landschaft ist zu schonen. Insbesondere sollen:
a. der Landwirtschaft geniigende Flichen geeigneten Kulturlandes, insbesondere Fruchtfolgefldchen,
erhalten bleiben;
b. Siedlungen, Bauten und Anlagen sich in die Landschaft einordnen;
c. See- und Flussufer freigehalten und offentlicher Zugang und Begehung erleichtert werden;
d. naturnahe Landschaften und Erholungsrdume erhalten bleiben;
e. die Wilder ihre Funktionen erfiillen kénnen.
3. Die Siedlungen sind nach den Bediirfnissen der Bevolkerung zu gestalten und in ihrer Ausdehnung zu be-
grenzen. Insbesondere sollen:
a. Wohn- und Arbeitsgebiete einander zweckmadssig zugeordnet sein und schwergewichtig an Orten
geplant werden, die auch mit dem 6ffentlichen Verkehr angemessen erschlossen sind;
a* Massnahmen getroffen werden zur besseren Nutzung der brachliegenden oder ungeniigend genutz-
ten Fldchen in Bauzonen und der Mdglichkeiten zur Verdichtung der Siedlungsfldche;
b. Wohngebiete vor schidlichen oder ldstigen Einwirkungen wie Luftverschmutzung, Lirm und Er-
schiitterungen moglichst verschont werden;
c. Rad- und Fusswege erhalten und geschaffen werden;
d. glinstige Voraussetzungen fiir die Versorgung mit Giitern und Dienstleistungen sichergestellt sein;
e. Siedlungen viele Griinflichen und Bdume enthalten.
4. Fiir die offentlichen oder im 6ffentlichen Interesse liegenden Bauten und Anlagen sind sachgerechte
Standorte zu bestimmen. Insbesondere sollen:
a. regionale Bediirfnisse beriicksichtigt und storende Ungleichheiten abgebaut werden;
b. Einrichtungen wie Schulen, Freizeitanlagen oder 6ffentliche Dienste fiir die Bevolkerung gut er-
reichbar sein;
c. nachteilige Auswirkungen auf die natiirlichen Lebensgrundlagen, die Bevolkerung und die Wirt-
schaft vermieden oder gesamthaft gering gehalten werden.
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2.2.2 Ubergeordnetes Recht

Eine umfassende Interessenabwégung bezieht neben
den Zielen und Grundsitzen des RPG auch alle im
Bundes- oder kantonalen Recht verankerten we-
sentlichen Gesichtspunkte und Interessen ein. Dies
kénnen je nach Art der Planung unterschiedliche
Themen und Rechtsgrundlagen sein. Bei einer quali-
tdtsvollen Innenentwicklungen sind insbesondere
Uberlegungen zu folgenden Themen nétig: Lirm-
schutz, Luftreinhaltung, Gewisserschutz, Infra-
strukturanlagen sowie Natur und Heimatschutz im
bebauten Gebiet.

2.2.3 Ubergeordnete Planungen

Weitere Interessen, die es gegeneinander abzuwégen
gilt, werden in iibergeordneten Planungen definiert.
Von besonderem Gewicht sind die Vorgaben des
kantonalen Richtplans (sieche Kasten «Der kantonale
Richtplan»).

Der kantonale Richtplan

Der kantonale Richtplan ist das zentrale Fiih-
rungsinstrument der Kantone zur Steuerung der
rdumlichen Entwicklung. Im Richtplan definiert
der Kanton seine Planungsabsichten und stimmt
sie mit den Vorhaben des Bundes und der Ge-
meinden ab. Im kantonalen Richtplan treffen

die Interessen der Planungsbehdrden und die
Anliegen der verschiedenen Sektoralpolitiken
aufeinander. Das stufengerechte Abwigen und
Beurteilen von Nutzungsinteressen gehort daher
zu den zentralen Aufgaben des kantonalen
Richtplans. Interessenabwidgungen im Rahmen
der Richtplanung sind von grosster Bedeutung,
weil es hier um wichtige und friihzeitige Wei-
chenstellungen geht.

So miissen die in den verbindlichen Teilen eines
Richtplans enthaltenen Planungsgrundsétze
und -anweisungen sowie die ortlichen Festset-
zungen bei der Gewichtung und Abwégung der
Interessen berticksichtigt werden.

» » » siche dazu auch Anhang B

Bei der qualitdtsvollen Innenentwicklung spielen
strategische Instrumente wie ein kommunales
Siedlungsleitbild oder eine kommunale Richtplanung
als iibergeordnete Planungen ebenfalls eine wichtige
Rolle. Die darin enthaltenen Angaben - insbesondere
beziiglich Qualitét - sind zu beriicksichtigen.

2.2 Anregungen aus der Bevolkerung

In der Praxis zeigt sich, dass Fachleute und Pla-
nungsbehorden oft nur einen Teil der Interessen
erkennen und in den Abwigungsprozess einbringen
konnen. Unerldsslich und gesetzlich vorgeschrieben
ist daher auch die Mitwirkung der Bevélkerung und
der Betroffenen (Grundeigentiimer, Investorinnen,
Nachbarn) sowie je nach Vorhaben auch der Um-
welt-, Natur und Heimatschutzorganisationen (Art.
4 RPG). Bereits ganz zu Beginn - unter Umstdnden
noch vor dem Start einer Gesamt- oder Teilrevision
der Nutzungsplanung - kann daher eine informelle
Mitwirkung sinnvoll sein. Diese erfolgt z. B. in Form
einer Informationsveranstaltung oder eines Dorfge-
spréchs. Die Mitwirkungspflicht gilt auch fiir spezifi-
sche Verdichtungsprojekte im Rahmen einer Sonder-
nutzungsplanung.

Werden die Betroffenen und die Schutzorganisa-
tionen friithzeitig miteinbezogen, kénnen dadurch
spétere Rechtsstreitigkeiten verhindert werden. Auch
ein Startgespriach mit den betroffenen kantonalen
Amtern ist wertvoll, um die wichtigsten und relevan-
ten Interessen bereits friih identifizieren zu kdnnen.
Idealerweise wird es von dem fiir die Raumplanung
zustdndigen Amt koordiniert.

2.3 Interessen bewerten

In einem zweiten Schritt sind die ermittelten Inter-
essen zu bewerten. Dabei gilt es abzuschitzen, wie
sich denkbare Entscheide auswirken kénnen. Was
wiirde ermdglicht, was wiirde im Gegenzug verhin-
dert, wenn das eine Interesse dem anderen vorge-
zogen wiirde? Kriterien sind bei diesem Schritt u. a.
die allgemeine Bedeutung des Vorhabens, dessen
Auswirkungen auf Raum und Umwelt, die Préjudiz-
wirkung eines Entscheids, das Schadensrisiko, die
Wirtschaftlichkeit einer Losung und die Moglichkeit,
eine Massnahme riickgidngig zu machen.



Die Bewertung schliesst auch eine Gewichtung mit
ein. Bei Letzterer ist danach zu fragen, welchen
Stellenwert ein Interesse im bestimmten Fall hat und
inwieweit es anderen Interessen vorzuziehen ist. Da-
bei wird auf Wertmassstébe zuriickgegriffen, die der
Gesetzgeber vorgibt, indem er im Gesetz bestimmte
Interessen als wichtiger bezeichnet als andere (z. B.
ein nationales Interesse wie die Innenentwicklung)
oder indem strategische Verdichtungsgebiete im
kantonalen Richtplan festgesetzt werden.

Fehlen solche strategischen Grundlagen oder gesetz-
lichen Wertmassstédbe, muss die zustdndige Behorde
die sich widersprechenden Interessen anhand allge-
meiner Werthaltungen und {ibergeordneter rechtli-
cher Prinzipien (Eigentumsgarantie, Willkiirfreiheit,
Verhiltnisméassigkeit) bewerten.

Grundlagen fiir die
Gewichtung der Interessen

gesetzliche Wertmassstibe
strategische Grundlagen
allgemeine Werthaltungen
ibergeordnete rechtliche Prinzipien

21 Interessen abwdgen

In einem dritten Schritt folgt die schwierigste Auf-
gabe: Das gegenseitige Abwigen der verschiedenen
ermittelten und bewerteten Interessen, was zur
Optimierung der Planung dient.

Dabei ist der Bewertung Rechnung zu tragen, die
den verschiedenen Interessen zugemessen wurde.
Interessen, die sich in der Bewertung als nebenséch-
lich erwiesen haben, etwa eine tiefe Gewichtung oder
geringfiigige Auswirkungen, diirfen fiir diesen letz-
ten Schritt aus der Argumentation entlassen werden.
Ziel ist es, die Planung so zu optimieren, dass die
wichtigen Interessen am Ende mdoglichst umfassend
wirksam werden kénnen.

Auch wenn simtliche von der Planung betroffenen
Anliegen insgesamt mdglichst umfassend zu bertiick-

Der Abwagungsschritt
verlangt nicht zwingend
nach einem ausgleichen-
den Kompromiss

sichtigen sind, kann man nicht immer allen Interes-
sen gerecht werden. Der Abwigungsschritt verlangt
auch nicht zwingend nach einem ausgleichenden
Kompromiss. Bei Unvereinbarkeiten kann es dazu
kommen, dass das eine Interesse bevorzugt und das
andere zuriickgestellt wird.

2.5 Varianten und
Alternativen prifen

Bei der Nutzungsplanung ist die Priifung von Alter-
nativen und Varianten wichtiger Bestandteil der Inte-
ressenabwigung (Art. 2 Abs. 1 Bst. b RPV). Sie kann
helfen, die Auswirkungen der Vorhaben friihzeitig
und stufengerecht zu beurteilen.

Die Priifung der Alternativen und Varianten wird
nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt des Verfah-
rens durchgefiihrt. Vielmehr sollte sie wihrend des
gesamten Verfahrens erfolgen.

Stehen bei einem Einzelvorhaben mehrere bewilli-
gungsfihigen Varianten zur Auswahl, kann allenfalls
die Vergabe von Punkten zur Verfeinerung der Abwé-
gung beitragen, indem die Vor- und Nachteile einer
Losung in allen Einzelheiten ausdiskutiert werden.
Dennoch soll ein Entscheid nicht bloss aufgrund der
Gesamtpunktzahl getroffen werden. Vielmehr soll
die quantitative Bewertung eine Diskussion ermd&g-
lichen und einer qualitativen Interpretation unter-
zogen werden.

Unterscheidung zwischen
Alternative und Variante

Um eine Alternative handelt es sich, wenn das
betreffende Vorhaben an einer anderen Stelle re-
alisiert beziehungsweise fiir das Vorhaben eine
andere Linienfiihrung oder eine andere Losung
gewdhlt wird. Beispielweise wenn anstelle eines
Stegs iiber den See ein Uferweg gebaut oder der
Seesteg ndher zum Ufer verlegt wird.

Von einer Variante ist die Rede, wenn der Stand-
ort fiir das Vorhaben gegeben ist, dieses aber
abgedndert wird. Beispielsweise wenn der See-
steg am urspriinglich geplanten Standort bleibt,
in seiner Ausfithrung aber etwas schlanker wird,
damit er sich besser in die Landschaft einfiigt.

(Urteil BGer 1C_634/2013 vom 10.03.2014
[Ziirich ZH, Quartier Wollishofen],
in US EspaceSuisse Nr. 4643)
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2.6 lllustriertes Beispiel

Bahnareal

Ehemalige
Giiterschuppen

Brachliegendes Areal

Ausganslage

Anfangssituation (Schematisches Beispiel):

Einge grosse Flidche eines Bahnareals neben dem
Stadtzentrum wird nicht mehr gebraucht und kann
neu genutzt werden. Auf dem Areal befinden sich
ehemalige Giiterschuppen



Ermittlung Bewertung der
der relevanten ermittelten
Interessen Interessen

Verdichtung
Denkmalpflege
Quartieridentitét
Langsamverkehr

Offentlicher Griinraum

Lirmschutz

In einem ersten Schritt werden simtliche Interes- Danach konnen verschiedene Varianten fiir die be-

sen ermittelt, die bei einem Stadtentwicklungspro- bauten und unbebauten Rdume des neuen Quartiers

jekt an diesem Standort zu beriicksichtigen sind. In entworfen werden (Varianten A, B, C) - mit Erhal-

diesem fiktiven Beispiel werden sechs verschiedene tung oder Abbruch der ehemaligen Giiterschuppen.

Interessen ermittelt. Mithilfe einer Matrix werden die verschiedenen
Varianten schliesslich hinslichtlich der ermittelten

In einem zweiten Schritt werden die ermittelten Interessen bewertet und verglichen.

Interessen nach ihrem Stellenwert im konkreten Fall
gewichtet.
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Langsamverkehr

Verdichtung Verbindung
Offentlicher
= Umnutzung Griinraum Bahnhof
=% Giiterschuppen
£
@ .
=
Interessenabwdgung — Variante A
Variante A ist in fast allen Punkten - mit Ausnahme der Verdichtung - ideal.
Berticksichtigung Gut Mittel Schlecht
Langsamverkehr
Verdichtung
22
e
55
E I~ Denkmalpflege
Griinraum
Identitét




Bahnareal

Offentlicher
Griinraum

Langsamverkehr

Verbindung

Bahnhof

Interessenabwdgung — Variante B

Variante B ist hinsichtlich Denkmalpflege und Quartieridentitét ungeeignet.

Berticksichtigung Gut Mittel Schlecht
Langsamverkehr
Verdichtung
o~
5 5
i<
Lo
E % Denkmalpflege
Griinraum
Identitét
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Langsamverkehr

Verbindung

Offentlicher Griinraum Verdichtung

Umnutzung Bahnhof
Giiterschuppen

Bahnareal

Interessenabwdgung — Variante C
Mit Variante C wird allen ermittelten Interessen ausgewogen Rechnung getragen, obwohl Variante A das Inter-
esse der Denkmalpflege besser beriicksichtigt. Variante C ist besser in Bezug auf die Verdichtung, der man eine

hohere Relevanz beigemessen hat

Berticksichtigung Gut Mittel Schlecht
Langsamverkehr
Verdichtung
oo
5 5
£ 5
Lo
E I~ Denkmalpflege
Griinraum
Identitit




Poschiavo GR

et HeimatSchutz -
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Nicht ein moglichst
umfangreicher Bericht
ist das Ziel, sondern eine
nachvollziehbare
Dokumentation

2.7 Den Entscheid begriinden und
dokumentieren

Der schlussendlich getroffene Entscheid muss be-
griindet werden. Die Breite der Argumentation, die
Detailliertheit der Darstellung und Ausdrucksweise
passen sich der rdumlichen Bedeutung der Planungs-
massnahme, dem Handlungsspielraum der Behorde
und dem aufgrund des Verfahrens méglichen Beteili-
gungsgrad an.

Auch bei knappen Begriindungen sollen aber in
jedem Fall die drei Schritte der Abwigung - Er-
mittlung, Beurteilung und Abwégung der Interes-
sen — erkennbar und im Bericht nach Artikel 47 RPV
dargestellt sein. Auch die gepriiften Varianten und
Alternativen sind zu dokumentieren.

Nicht ein moéglichst umfangreicher Bericht ist das
Ziel, sondern eine nachvollziehbare Dokumentation,
in der die zentralen Fragestellungen und die kriti-
schen Bereiche der Planung thematisiert sind.



2.8 Fehlerhafte
Interessenabwdgung

Werden Planungsentscheide gerichtlich angefochten
und die Interessenabwégung in Frage gestellt, priift
das Gericht nicht die Entscheidung an sich, sondern
lediglich, ob alle beriihrten Interessen ermittelt und
bewertet sowie die moglichen Folgen der Entschei-
dung ausreichend beriicksichtigt wurden. Das Ge-
richt achtet also weniger auf das Endergebnis der Pla-
nung, vielmehr steht im Fokus, wie dieses hergeleitet
wird. Wenn bei der Abwigung ein rechtlicher Fehler
gemacht wurde, kann das Gericht die Entscheidung
zur Uberarbeitung zuriickweisen.

Zum Beispiel kann die Interessenabwigung ginzlich
oder teilweise nicht gemacht worden sein, was bei-
spielsweise der Fall ist, wenn die Behorde es unter-
ldsst, die Frage nach Alternativstandorten zu kldren.
Denkbar ist auch, dass die Interessenabwigung nicht
oder nur liickenhaft dokumentiert wurde. Weiter

kann ein Rechtsfehler vorliegen, wenn die Behdrde
bei der Abwégung nicht alle betroffenen Interessen
berticksichtigt hat. Es kann auch vorkommen, dass
die Behorde die eigentliche Bedeutung der Interessen
verkennt, wenn sie zum Beispiel einzelnen Interessen
zu wenig oder zu viel Gewicht beimisst. Entschei-
dend ist, ob das Endergebnis eines ansonsten korrekt
durchgefiihrten Abwigungsprozesses nachvollzieh-
bar und plausibel ist.

Zur Illustration werden im nachfolgenden Kasten ein
paar Entscheide aus der Rechtsprechung erwéhnt:

Im Urteil BGer 1C_690/2021 wur-
de eine Ausnahmebewilligung fiir
den Bau eines Mehrfamilienhauses
in einem Gewésserschutzbereich
erteilt, ohne dass die erforderliche
Interessenabwigung vorgenom-
men wurde. Die Ausnahmebewilli-

gung ist somit bundesrechtswidrig.

6720 | EspaceSuisse. 1C_690/2021
12.09.2023 - Schweizerisches Bun-
desgericht (bger.ch)

Im Urteil BGer 1C_514/2022,
1C_515/2022 erfolgte die 6ffentli-
che Auflage fiir den Erlass einer
Planungszone erst nach Abwei-
sung einer Baubewilligung, deren
Beschwerdeverfahren vor dem
kantonalen Gericht jedoch noch
am Laufen war. In diesem Fall
hitte das kantonale Gericht eine
Interessenabwigung zwischen
den Interessen der Bauherrschaft
an der Realisierung des Projekts
und den 6ffentlichen Interessen an
der Schaffung der Planungszone
vornehmen miissen. 6691 | Espa-
ceSuisse, 1C_514/2022 22.11.2023

- Schweizerisches Bundesgericht
(bger.ch)

Im Urteil BGer 1C_205/2022
wurde keine (umfassende) Inte-
ressenabwigung betreffend den
umstrittenen Teilzonen- und
Gestaltungsplan der Gemeinde
Grenchen vorgenommen. Das Ver-
waltungsgericht dusserte sich zwar
punktuell zu den &ffentlichen
Interessen, die dem Plan entgegen-
stehen, doch blieben private Inte-
ressen unerwdhnt. Somit wurde
keine umfassende Interessenabwé-
gung vorgenommen. 1C_205/2022
17.06.2024 - Tribunal fédéral (bger.
ch)

Im Urteil BGer 1C_328/2020 be-
treffend die Stadt Uster wurde
keine umfassende Interessenab-
wigung vorgenommen. Vielmehr
wurde einfach behauptet, das
Abwigungsergebnis sei mit dem
geltenden Recht zu vereinen. Zu-
dem wurde in der Interessenabwa-
gung nicht beriicksichtigt, dass die
Stadt Uster im ISOS aufgefiihrt ist.
1C_328/2020 22.03.2022 - Schwei-
zerisches Bundesgericht (bger.ch)

Im Urteil BGer 1G_365/2022 wurde
beim Interesse an der Wiederher-
stellung des rechtméssigen Zustan-
des einzig darauf abgestellt, dass
der Nachbar ein Interesse an der

Beseitigung des rechtswidrigen
Gebaudeteils hatte. Das Offentliche
Interesse an der Durchsetzung des

rechtméissigen Zustandes wurde
nicht beriicksichtigt. 6545 | Espa-
ceSuisse
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Hilfsmittel fur die
Gewichtung und die
Abwagung



Einfache Tools kénnen den Entscheidfindungspro-
zess bei einer Interessenabwigung zwar nicht erset-
zen, ihn aber durchaus unterstiitzen. Ein Beispiel da-
fiir ist der sogenannte Analytische Hierarchieprozess
(AHP). Beim AHP handelt es sich um ein Hilfsmittel
zur rationalen Entscheidfindung, das auch komplexe
Entscheidungsprozesse unterstiitzen kann. Viel-
schichtige Fragestellungen wie beispielsweise eine

Wert Beschreibung

Dieses Tool kann die
eigentliche Interessen-
abwdgung unterstiitzen,
macht sie aber nicht
uberflussig

Interessenabwigung setzen sich {iblicherweise aus
einer Vielzahl relevanter Faktoren zusammen, deren
Interdependenzen oftmals gar nicht mehr wahrge-
nommen werden kénnen.

Man verliert den Uberblick dariiber, welche Faktoren
sich wie auswirken konnen, welche man besonders
berticksichtigen muss und welche vernachlissigbar
sind. Der AHP erlaubt es, anhand einer entsprechen-
den Skala paarweise miteinander zu vergleichen und
eine Prioritdteneinschétzung vorzunehmen.

Interpretation

1 gleiche Bedeutung

Beide miteinander verglichenen Interessen haben das gleiche

Gewicht

2 etwas grossere Bedeutung

Erfahrung, Einschédtzung oder andere Grundlagen sprechen fiir
ein etwas grosseres Gewicht des einen Interesses im Vergleich

zum anderen

3 erheblich gréssere Bedeutung

Erfahrung, Einschitzung oder andere Grundlagen sprechen fiir
ein erheblich grésseres Gewicht des einen Interesses im Vergleich

zum anderen

4 sehr viel grossere Bedeutung

Das erheblich grossere Gewicht des einen Interesses ist aufgrund
der Erfahrung, der Einschédtzung oder anderen Grundlagen offen-

sichtlich

5 absolut dominierend

Das Resultat des AHP ist eine Rangliste der
Interessen. Diese kann die eigentliche Interessen-
abwégung unterstiitzen und untermauern,

macht sie aber nicht {iberfliissig.

Dabei handelt es sich um den grésstmoglichen Unterschied der
hinsichtlich ihrer Gewichtung zwischen zwei Elemente denkbar

ist



https://bpmsg.com/ahp/ahp-calc.php
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Aus den Erfahrungen mit konkreten Planungen
lassen sich Erfolgsfaktoren fiir eine gute Interessen-
abwégung ableiten. Fiir die vorliegende Arbeitshilfe
wurden verschiedene Beispiele sowie die aktuelle
Rechtsprechung analysiert und mit Vertreterinnen
und Vertretern von Behdrden, Verbdnden, Organisa-
tionen und Unternehmen der Bauwirtschaft disku-
tiert und ergénzt.

H.1 Leadership und Verlasslichkeit

Eine erfolgreiche Interessenabwégung setzt Fiih-
rungsstirke und eine klare Position des Kantons und
der Gemeinde voraus. Dies bedeutet, dass politi-
sche und administrative Akteure eine gemeinsame
Haltung entwickeln und diese im Planungsprozess
konsequent vertreten. Durch eine klare Kommuni-
kation und verlissliches Handeln kénnen Vertrauen
aufgebaut und Entscheidungsprozesse beschleunigt
werden.

Y.2 Friihzeitiger Dialog unter den
Akteurinnen und Akteuren

Im Idealfall gehen die Projekttriger friihzeitig auf
die Gemeinde zu, um die wichtigsten Fragen in
Bezug auf die Uberbaubarkeit der Parzellen und der
Verfahren zu kldren. Ein frithzeitiger Kontakt mit
dem fiir die Raumplanung zustédndigen kantonalen
Amt kann hilfreich sein, um mdgliche Hindernisse
zu identifizieren. In einigen Kantonen werden fiir
grossere Vorhaben Startgespriche mit den wichtigs-
ten involvierten Amtern durchgefiihrt. Die Gemeinde
kann hier als Vermittlerin zwischen den verschiede-
nen Akteuren eine entscheidende Rolle einnehmen
und beispielsweise eine Taskforce koordinieren.

Y.3 Friihzeitige Mitwirkung aller
betroffenen Interessengruppen

Damit wichtige Interessen identifiziert werden
konnen, bietet sich eine informelle Mitwirkung aller
betroffenen Interessengruppen moglichst frith im
Planungsprozess an. Dies erhoht die Transparenz
und damit die Akzeptanz des Projekts und kann das
Risiko spiterer Einsprachen erheblich reduzieren.
Gerade bei Verdichtungsprojekten kann mit einer
frithzeitigen Information aufgezeigt werden, dass
sich das Vorhaben qualititsvoll in das bestehen-

de Umfeld integrieren kann. Im Idealfall werden
Mehrwerte fiir die Anwohnerinnen und Anwohner
geschaffen oder vorhandene Defizite abgebaut. Die

Mitwirkung tridgt zwar dazu bei, die Interessen friih-
zeitig zu ermitteln. Thre Wirksamkeit hingt aber vom
Engagement der betroffenen Akteure ab.

HY Gemeinsames Commitment
fir eine umfassende Qualitat

Eine qualitdtsvolle Innenentwicklung erfordert klare
Vorgaben. Diese betreffen einerseits soziale Aspekte,
was sich im Bediirfnis nach bezahlbaren Wohnun-
gen, Studierenden- oder Seniorenwohnungen sowie
Wohnungen fiir Menschen mit besonderen Bediirf-
nissen widerspiegelt. Andrerseits stehen bei den Vor-
gaben 6kologische Gesichtspunkte wie Griinrdume
oder nachhaltige Energieldsungen sowie funktionale
Aspekte im Vordergrund. Zu Letzteren gehdren etwa
ein guter Nutzungsmix oder die soziale Durchmi-
schung. Die Qualitdtsanspriiche sollten bereits auf
der Planungsebene verbindlich festgelegt und im
weiteren Projektverlauf kontrolliert werden. Gleich-
zeitig miissen Losungen fiir mogliche Konflikte,
etwa durch Lirm oder Verkehr, friithzeitig erarbeitet
werden.

4.5 Interessenabwdgqung auf jeder
Planungsstufe vornehmen

Die Interessenabwédgung hat auf allen Stufen der
Planung zu erfolgen, von der strategischen Planung
(z. B. Richtplanung) bis zu Sondernutzungspldnen.
Damit kann eine frithzeitige Beriicksichtigung rele-
vanter Interessen sichergestellt werden. Dies trégt
schlussendlich zu weniger Konflikten in spiteren
Phasen und einer besseren Integration in die gebaute
Umgebung bei.



4.6 Unangenehme Interessen
nicht verdrdngen

Eine sorgfiltige Interessenabwigung setzt voraus,
dass auch schwierige, unbequeme oder widerspriich-
liche Anliegen (Lérm, Storfall, Ortsbildschutz) friih-
zeitig erkannt und transparent behandelt werden.
Dies bedeutet, dass alle betroffenen Interessen
systematisch erfasst werden und dass gepriift wird,
wie sie in die Planung integriert werden kdnnen. Wo
Zielkonflikte entstehen, sollten Losungsvorschlige
entwickelt werden, die mdglichst vielen Interessen
gerecht werden. Werden diese unbequemen Interes-
sen erst im Stadium der Baubewilligung begutachtet,
ist es zu spit. Die fiir die Bauwilligen notige Pla-
nungssicherheit wird dadurch verhindert.

H.7 Die Interessenabwdgung
dokumentieren

Es ist essenziell, den Prozess der Interessenabwi-
gung nachvollziehbar zu dokumentieren. Dies schafft
nicht nur Rechtssicherheit, sondern erleichtert auch
die Kommunikation mit betroffenen Akteuren und
Entscheidungstrégern. Eine unzureichende Abwi-
gung und Dokumentation kann zu Verzdgerungen,
Einspriichen oder gerichtlichen Verfahren fiihren.
Der Planungsbericht nach Artikel 47 RPV dient dazu,
die Interessenabwigung auf der Stufe Nutzungspla-
nung zu dokumentieren.

4.8 Vorteile von Wettbewerbs-
verfahren und Testplanungen

Wettbewerbsverfahren, Studienauftriage und Test-
planungen sind wirksame Instrumente, um die
Qualitdt von Bauprojekten zu erhShen. In den letzten
Jahren wurden vermehrt freie Verfahren (z.B. Work-
shop- oder Charetteverfahren) zur Qualitétssiche-
rung eingesetzt. Durch den Vergleich verschiedener
Losungsansdtze lassen sich innovative und auf die
lokalen Gegebenheiten abgestimmte Losungen ent-
wickeln. Dabei sollte jedoch beachtet werden, dass
solche Verfahren die Interessenabwigung nicht iiber-
fliissig machen.

Bei Projekten, die aus Wettbewerben hervorgehen, ist
daher eine Interessenabwigung bereits vor der Aus-
schreibung erforderlich. Die Rahmenbedingungen
fiir ein qualifiziertes Verfahren (das Programm) sind
also fiir sich bereits das Resultat einer stufengerech-
ten Interessenabwégung. Entscheidend ist aber auch
hier die Dokumentation und Nachvollziehbarkeit im
Planungsbericht.

4.9 Geniigend fachliche,
finanzielle und personelle
Ressourcen

Der Erfolg einer sorgféltigen Planung und Interes-
senabwigung héngt von der Bereitstellung ange-
messener technischer, finanzieller und personeller
Ressourcen durch die beteiligten Akteure ab. Bereits
zu Beginn eines Projekts ist es entscheidend, iiber
die notwendigen Fachkompetenzen und finanziellen
Mittel zu verfiigen, um den Planungsprozess effektiv
zu steuern und die betroffenen Interessen umfassend
zu bewerten. Die Sicherstellung dieser Ressourcen
gewihrleistet die Kompetenz aller relevanten Akteu-
re und ermdglicht einen strukturierten Dialog, der
bereits in der Anfangsphase beginnt und wéhrend
des gesamten Prozesses aktiv und konstruktiv fort-
gefiihrt wird. Ein solches proaktives Vorgehen stirkt
die Transparenz, fordert die Akzeptanz des Projekts
und verringert das Risiko spéterer Einsprachen.
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Die hier aufgefiihrten und moglicherweise bei
Planungsvorhaben vorkommenden Interessen, die
zu einer qualitédtsvollen Innenentwicklung beitra-
gen, leiten sich aus den Zielen und Grundsitzen der
Raumplanung ab (Art. 1 und 3 RPG, siehe Kapitel
2.2.1). Sie stiitzen sich auf eine Analyse mehrerer
kantonaler Richtplédne, auf die Rechtsprechung und
verschiedene Praxisbeispiele (siehe auch Anhang B).

Diese Liste gibt den Gemeindebehdrden, Bauherren,
Investorinnen und Investoren sowie den Fachper-
sonen einen Einblick in die relevanten Interessen,
die es zu berticksichtigen gilt. Dennoch ist eine
abschliessende Aufzéhlung nicht mdéglich, da jedes
Vorhaben einzigartig ist, ebenso wie der Rahmen, in
dem es stattfindet. Umgekehrt sind nicht alle auf-
gezdhlten Interessen in jedem Fall relevant.

Ausserdem kénnen sich die Umsténde - selbst bei
einem bestimmten Vorhaben - im Laufe der Zeit
dndern. Die vorliegende Liste kann daher als Orien-
tierungshilfe und Inspiration dienen, darf jedoch in
keinem Fall die genaue Priifung der ortsspezifischen
Umstédnde ersetzen. Es gibt gewisse Interessen, die
teilweise oder abschliessend in Gesetzen oder Ver-
ordnung geregelt sind und keinen Spielraum fiir eine
Interessenabwigung lassen.

Wohn- und Arbeitsraum

o d

Oooooao

Ooooao

Erhéhung der Nutzungsdichte

Flexible Gestaltung von Fldchen fiir ver-
schiedene Zwecke

Nachhaltige Nutzung von Ressourcen
Bauen im Bestand

Langfristige Anpassungsfihigkeit und
Resilienz der Verdichtungsprojekte
Mobilisierung der inneren Reserven
Verfiigbarkeit von Erstwohnungen
Schaffung von Wohnraum

Schaffung von preisgiinstigem Wohnraum
Schaffung von Wohnraum fiir bestimmte
Bevdlkerungsgruppen (z.B. dltere Men-
schen)

Angemessene Wohnqualitit
Funktionsmischung und Nutzungsmix
Behindertengerechtigkeit




Siedlungsqualitat

O Qualitdtsvolle Innenentwicklung

O Zweckmadssige Zuordnung von Wohn- und
Arbeitsgebieten

O Durchmischung von Wohn- und Arbeits-
gebieten

O Funktionsmischung und Nutzungsmix
(Wohnen, Arbeiten, Freizeit, Ver- und Ent-
sorgung, Bildung)

O Erhalt und Férderung von naturnahen
Naherholungsrdumen

O Qualitdtsvolle Umgebung (z.B. Bdume,
Griinrdume, Wasser)

O Qualitdtsvolle, vielseitig nutzbare Frei- und
Bewegungsraume

O Forderung der physischen und mentalen
Gesundheit

O Soziale Durchmischung

O Forderung sozialer Kontakte / soziokultu-
rellen Rdume

O Kurze Wege (Nahversorgung der Bevolke-
rung mit Giitern des tiglichen Bedarfs)

O Sicherheitsempfinden der Bewohnerinnen/
Bewohner / der Bevolkerung

O Gendergerechtigkeit

Mobilitat und Verkehr

O Ausbau und Erhalt von Fuss-
und Velowegen

O Forderung des Fuss- und Veloverkehrs

O Gute Erreichbarkeit von Einrichtungen wie
Schulen, Freizeitanlagen oder &ffentlichen
Diensten

O Bessere Nutzung der bestehenden Infra-
struktur (Strassen, Versorgungsnetze,
offentliche Einrichtungen)

O Effiziente, nachhaltige und funktionale
Verkehrssysteme

O Angemessene Erschliessung mit diversen
Mobilitdtsformen

O Zugang zu effizienten und gut ausgebauten
offentlichen Verkehrsmitteln

O Gezielte Verbesserung und Erweiterung
des offentlichen Verkehrsangebots

O Forderung von Tempo-30- und Begeg-
nungszonen

O Gute Erschliessung von Naherholungsrédu-
men
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Private Interessen

O  Schutz des Eigentums / der Eigentumsga-
rantie

O Ungestorte Privatsphére

O Hindernisfreie Aussicht

O Erhalt des dsthetischen Werts eines Grund-
stiicks

O Erhalt/Maximierung des 6konomischen
Werts eines Grundstiicks

O Kein Schattenwurf

O Durchgangsrecht

O Uneingeschrénkte, selbstbestimmte Nut-
zung des Grundstiicks

O Privater Parkplatz

Okonomische Interessen

O Finanzielle Tragbarkeit der Planung
O Gute Versorgung mit Giitern des tédglichen
Bedarfs und mit Dienstleistungen

|

Gentigend verfiigbare Fldchen fiir Industrie
und Gewerbe (auch fiir Expansion)

Rendite

Kurze Wege fiir die Wirtschaft

Gute Erschliessung

Qualifizierte Arbeitskrifte

Effiziente und giinstige Energieversorgung

Ooooood




Natur-, Umwelt und
Heimatschutz

Oo0o0oooao

O

Harmonische Integration der bebauten
Landschaft in ihre Umgebung
Berticksichtigung oder direkte Anwendung
der Bundesinventare ISOS, BLN, IVS
Beriicksichtigung der kantonalen Inventare
zum Ortsbild- und Denkmalschutz
Erhalt archiologischer Fundstellen
Waldabstand
Waldfunktionen (Schutz, Nutzung, Erho-
lung)
Erhalt der Bodenqualitit
Freihalten der Gewédsserrdume
Bewahrung des 6kologischen und #stheti-
schen Werts der Landschaft
Forderung der Biodiversitt
Verzicht auf invasive und nicht an die Hitze
angepasste Pflanzen und Bidume
Beriicksichtig des Wasserkreislaufs und
-managements (Schwammstadt)
Sanierung von belasteten Standorten
Larmschutz
Luftreinhaltung
Hochwasserschutz
Schutz vor Naturgefahren
Strahlenschutz (nichtionisierende Strah-
lung)
Storfallvorsorge
Hitzeschutz (Hitzeinseln, Luftwege, Biu-
me, Klimaanpassung)
Asthetische und funktionale Gestaltung
der Siedlungsridnder

Energie

Produktion erneuerbarer Energien
Gentigend Netzkapazitit

Raum fiir Energiespeicherung
Energieverbiinde
Gebdudeisolation

Energiesparen

Ooo0ooooao
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Mit der ersten grossen Teilrevision des RPG (RPG 1)
wurden auch die Artikel 1 (Ziele) und 3 (Planungs-

grundsitze) ergidnzt und das Ziel der qualitdtsvollen
Siedlungsentwicklung nach innen festgelegt. Gleich-
zeitig wurden auch Richtplanmindestinhalte im Be-

reich Siedlung ergénzt. Der Richtplan hat demnach u.

a. auch Aussagen zu folgenden Aspekten zu machen
(s. Art. 8a RPG):

e  Wie gross die Siedlungsfliche insgesamt sein
soll, wie sie im Kanton verteilt sein soll und wie
ihre Erweiterung regional abgestimmt wird,;

e  wie Siedlung und Verkehr aufeinander abge-
stimmt und eine rationelle sowie flichensparen-
de Erschliessung sichergestellt werden;

e  wie eine hochwertige Siedlungsentwicklung
nach innen bewirkt wird;

e  wie sichergestellt wird, dass die Bauzonen den
Anforderungen von Artikel 15 entsprechen und

e  wie die Siedlungserneuerung gestérkt wird.

Diese bundesrechtlichen Vorgaben haben dazu ge-
fiihrt, dass viele Richtplidne wichtige und hilfreiche
Aussagen und Planungsgrundsitze zu einer quali-
tétsvollen Siedlungsentwicklung nach innen machen.
Auch diese behdrdenverbindlichen Aussagen sind das
Ergebnis einer Interessenabwégung auf Stufe Richt-
planung und fliessen in die Interessenabwigung auf
Nutzungsplanstufe ein.

Nachfolgend werden beispielhaft Ausziige aus drei
kantonalen Richtplédnen dargestellt.

Birsstadt BL/SO

Foto: Verein Birsstadt




6.1 Kantonaler Richtplan
Basel-Stadt

Beispiel kantonaler Richtplan BS

Der Kanton BS hat in seinem Richtplan im Kapitel
Siedlung die drei folgenden strategischen Entscheide
behordenverbindlich festgelegt. Die erwdhnten Inter-
essen sind hervorgehoben.

STH Mehr Wohnraum fiir eine
wachsende Bevolkerung schaffen

Zur Schaffung von mehr Wohnraum setzt der
Regierungsrat auf die Strategie «Urbane Qualitéts-
maximierung», bei der Potenziale im bestehenden
Siedlungsgebiet genutzt werden. Das heisst, neuer
Wohnraum soll auf geeigneten Arealen, die sich in
Transformation befinden und deren Nutzung inten-
siviert werden kann, durch Um- und Aufzonungen
innerhalb des Siedlungsgebiets und durch punktuel-
les Wachstum in die Hohe geschaffen werden.
Zudem wird die Fldcheninanspruchnahme fiir Ver-
kehr, Industrie und Gewerbe sowie Freizeitgdrten
moglichst optimiert.

Mit diesem Entscheid wird
der qualitatsvollen Ver-
dichtungin geeigneten
Arealen ein hohes Ge-
wicht zugewiesen

ST5 Die Wohn- und Wohnumfeld-
qualitdten steigern

Bei der Entwicklung neuer Wohngebiete werden eine
optimale Nutzungsmischung angestrebt sowie hohe
Standards beziiglich Stddtebau, Architektur und der
Griin- und Freiraumgestaltung eingehalten. Zudem
ist insgesamt ein Anteil von mindestens einem Drit-
tel an preisgilinstigem Wohnraum anzustreben.

Das baukulturelle Erbe wird berticksichtigt. Grund-

lage bilden qualitdtssichernde Verfahren und eine
sorgfiltige Nutzungsplanung.

Bei der weiteren Verdichtung des Kantons wird
darauf geachtet, dass der Bevolkerung in ihrem
Wohnumfeld geniigende und abwechslungsreiche
Griin- und Freirdume zur Verfiigung gestellt werden.
Der oOffentliche Raum und insbesondere Orte mit
zentralen Funktionen werden in Basel, Riehen und
Bettingen aufgewertet.

Vom Verkehr stark belastete Wohngebiete werden
durch verkehrsberuhigende Massnahmen und eine
konsequente Forderung der stadtgerechten Verkehrs-
arten wohnlicher gemacht.

Die verschiedenen
Aspekte der Siedlungs-
qualitat erhalten ein
hohes Gewicht

ST6 Die Siedlungsentwicklung und stadt-
gerechte Mobilitdat aufeinander abstim-
men

Die Siedlungsentwicklung einerseits sowie die Er-
schliessung mit dem offentlichen Verkehr, dem Fuss-
und Veloverkehr und dem motorisierten Individual-
verkehr andererseits werden aufeinander abgestimmt.
Das Umfeld der Bahnhéfe und S-Bahn-Haltestellen
wird zu Siedlungsschwerpunkten mit erhShten Be-
bauungsdichten entwickelt.

Verdichtung rund um
Verkehrsdrehscheiben
haben ein hohes Gewicht




6.2 Beispiel kantonaler
Richtplan Wallis

Im kantonalen Richtplan des Kantons Wallis steht:

Der Kanton Waillis hat im Koordinationsblatt C.2 Bauzonenqualitét verschiedene strategi-
sche Grundsdtze behordenverbindlich festgelegt. Diese kdnnen bei einer Interessenabwda-
gung fiir die Bewertung einzelner Interessen beigezogen werden.

Grundsatze

Entwickeln der Siedlung nach innen und Ver-
dichten an den geeigneten Orten, unter Bertick-
sichtigung der traditionellen Siedlungsstruktur,
des baulichen Erbes (insbesondere ISOS) sowie
der Qualitit des Lebensraums, falls erforderlich
mittels der Definition eines Entwicklungsperi-
meters.

Fordern einer hohen Siedlungsqualitdt und
architektonischen Qualitét in den stédtisch,
landlich und touristisch geprégten Gebieten.
Férdern der funktionellen, sozialen intergenera-
tionellen Vielfalt der Quartiere und der Verfiig-
barkeit von bezahlbarem Wohnraum.

Anordnen der 6ffentlichen Rdume (z.B. Wege,
Plétze, Parks), um eine multifunktionale Nut-
zung zu ermdglichen sowie ihre Sicherheit und
Kundenfreundlichkeit sicherzustellen.

Erhalten und in Wert setzen des architekto-
nischen, stddtischen, kulturellen und land-
schaftlichen Erbes, durch gezielte rdumliche
Aufwertungsmassnahmen und die angemessene
Gestaltung des offentlichen Raums.

Aufwerten und Revitalisieren der historischen
Dorfkerne aus stddtebaulicher als auch aus
funktionaler Sicht.

Abstimmen der Siedlungsentwicklung mit der
Erschliessung durch den offentlichen Verkehr
und Fordern des Langsamverkehrs.

Erhalten und Stdrken der Natur und der Bio-
diversitat im stddtischen Raum, insbesondere
durch Begriinung des Siedlungsraums.

Férdern einer Siedlungsstruktur, die eine effi-
ziente Energienutzung ermdglicht und unter-
stiitzen von energieoptimierten Bauten (Neubau
und Erneuerung).

Mit diesen Grundsdtzen
starkt der Kanton die Be-
deutung einer qualitats-
vollen Innenentwicklung




6.3 Beispiel kantonaler

Richtplan Appenzell
Ausserrhoden

Leitsatz Y: Ortskerne attraktiv ge-
stalten und Siedlungsentwicklung
nach innen lenken

a. Die Ortskerne und Zentren sollen aufgewertet,
erneuert und mit mdéglichst hoher Nutzungs-
vielfalt entwickelt werden. Die zeitgemésse
Nutzung der Altbauten soll weiterhin zusétzlich
gefordert werden.

a. Die Ortsdurchfahrten sind besser auf die Be-
diirfnisse der Siedlungsqualitét abzustimmen
und aufzuwerten. Die Anforderungen an die
Auf-

b. enthalts- und Wohnqualitdt, Freirdume, Er-
schliessung, Ortsbild und Durchfahrtsméoglich-
keiten sind integral zu behandeln.

c. Die heutige Nutzungsdichte der bestehenden
Wohn-, Misch- und Kernzonen (Stand 1. Mai
2014) soll bis 2060 im kantonalen Zentrum und

in den Gemeinden mit Zentrumsfunktion um
durchschnittlich zehn Prozent erh6ht werden.
In den ldndlichen Gemeinden soll die heutige
Nutzungsdichte mindestens gehalten werden
und nicht abnehmen. In den Ortsplanungen ist
aufzuzeigen, wie die unterschiedlichen Poten-

tiale der Innenentwicklung der Gemeinden op-

timal genutzt und mobilisiert werden kdnnen.

d. Die Gemeinden verfolgen vermehrt ein viel-
faltiges Wohnungsangebot fiir verschiedene

Alters- und Lebensphasen.
e. Die historische Bausubstanz unter Schutz ist zu
pflegen und weiterzuentwickeln.
f.  Der baukulturellen Vielfalt in den charakteristi-
schen Landschaften undSiedlungen ist im Rah-
men der Siedlungsentwicklung entsprechend
mit hohen Qualitdtsanspriichen zu begegnen.

Mit dem Leitsatz 4
werden die Prioritaten fur
die Siedlungsentwicklung
in den Ortskernen defi-
niert. Die Attraktivitat der
Ortskerne erhdlt dadurch
ein hohes Gewicht

Herisau AR
Foto: Hanspeter Locher,
Flickr CC BY-SA 2.0



61 Beispiel kantonaler
Richtplan Neuenburg

Beispiel kantonaler Richtplan NE

Das Koordinationsblatt U_12 ist der Siedlungs-
entwicklung und der Stdrkung der stddtebaulichen
Qualititen gewidmet.

But

Poursuivre le développement d>une urbanisation de
qualité a l2intérieur du milieu bati et engager un pro-
cessus de requalification urbaine dans les quartiers et
les espaces publics existants.

Priorité stratégique: Elevée

Objectifs spécifiques

e  développement de l'urbanisation vers bintérieur
du milieu bati et coordination avec les trans-
ports ;
densification qualitative et sensible des centres
et des secteurs bien desservis en TP (effet de
levier, accompagnement de la requalification des
axes de transport en « rue urbaine»);
revalorisation des quartiers existants en vue
d>assurer une offre de logements répondant aux
besoins du marché et de la population, et per-
mettant de renforcer lattractivité résidentielle
du canton ;
prise en considération du patrimoine dans les
zones centrales et les coeurs de localité (ISOS);
sensibilisation du public aux enjeux de la densi-
fication.

Eine qualitatsvolle Innen-
entwicklung hat gemdass
dem kantonalen Richtplan
hochste strategische
Prioritat

[extrait]
La densification et la requalification urbaine se font
toujours en tenant compte de la qualité de I'habitat et
des espaces publics. La notion de « qualité » com-
prend une réponse a des besoins :
e  sociétaux (sentiment de sécurité, identité cultu-
relle, acces aux biens et services),
économiques (investissements durables, loge-
ments diversifiés Plan directeur cantonal NE
- Volet opérationnel 162 Fiche U_12 - Edition mai
2018 répondant a la demande du marché), et
Environnementaux (exposition limitée au bruit,
présence d’espaces verts et de loisirs contribuant
a l'intégration de la nature dans le milieu urbain,
etc.)

Mit der Definition des
Begriffs «qualitctsvoller
Wohnraum» bzw.
«qualitatsvolle offentliche
Rdaume» starkt der Kanton
in seinem Richtplan die
Bedeutung der ent-
sprechenden Interessen




Neuchatel

Foto: Deensel, Flickr CC BY-SA 2.0
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Anhang C:
Praxishilfen und
weitere Quellen






Praxishilfen

. Kanton Aargau: Planungsberichte nach 47 RPV
e  Kanton Appenzell Ausserrhoden: Arbeitshilfe

Interessenabwigung in der Raumplanung

. Kanton Bern: Arbeitshilfe fiir die Erarbeitung

eines Berichts zur Nutzungsplanung (Bericht
nach Art. 47 RPV) und die dazugehdrige Check-
liste

. En francais : Guide pour I-¢laboration du rap-

port relatif au plan d’affectation (rapport selon

bart. 47 OAT) et la liste de contrdle
. Kanton Basel-Landschaft: Das Amt fiir Raum-

planung hat im August 2023 eine Wegleitung zur
Interessenabwigung herausgegeben
e  Kanton Graubiinden: Arbeitshilfe «Der Pla-

nungsbericht»
. Kanton Jura: Directive rapport explicatif et de

conformité
' Kanton Neuenburg: Guide d’application : la

pesée des intéréts et le rapport explicatif selon

bart. 47 OAT
e Kanton Obwalden: Arbeitshilfe Ortsplanungs-

revision
e  Kanton Solothurn: Arbeitshilfe zur Erstellung
eines Raumplanungsberichts

e  Kanton St. Gallen: Arbeitshilfe Raumplanungs-
bericht nach Art. 47 RPV. Dazu: Erkldrvideos
zum Thema der Interessenabwigung

° Kanton Waadt: rédiger un rapport d’aménage-

ment d’apres l'art. 47 OAT
e  Kanton Wallis: aide de travail rapport 47 OAT
. Kanton Zirich: Checkliste fiir den erlduternden

Bericht nach Art. 47 RPV

Interessenabwigung Bauen im Lirm: eine Platt-
form der Kantone Aargau, Appenzell Ausser-
rhoden, Basel-Stadt, Bern, Glarus, Graubiinden,

Luzern, Obwalden, Schaffhausen, Solothurn, St.
Gallen, Thurgau und Ziirich sowie der Stidte
Bern und Ziirich

Die Interessenabwégung gehort zum raumpla-
nerischen Alltag. In Zusammenarbeit mit sechs
Kantonen und unterstiitzt durch EspaceSuisse
hat die Schweizerische Kantonsplanerkonferenz
(KPK) 2023 fiinf Erkldrvideos (d + f) erstellt.
Sie gehen alle auf die wesentlichen Aspekte der
Interessenabwégung ein und machen diese auf
einfache Weise verstdndlich. Die Videos unter-
streichen die Bedeutung, die Methode und die

Grenzen der Interessenabwigung und erkldren
die Rollen der verschiedenen Akteure.
ISOS-Leitfaden: Ortsbildschutz und Innenent-

wicklung, 2022 (d +f)
EspaceSuisse, Interessenabwigung, Chance fiir

eine zweckmissige und haushélterische Boden-

nutzung, Raum & Umwelt 1/2020 (d +f)
Ortsbildschutz und Verdichtung (Arbeitshilfe
ISOS, 2018) (d + f); raumplanerische Interessen-
abwigung in Gemeinden mit einem Ortsbild
von nationaler Bedeutung

EspaceSuisse, «Der Bericht zur Nutzungspla-

nung, Die Chance fiir Transparenz und fundier-

te Planung», Raum & Umwelt 4/2018 (d + f)

Literatur und weitere Quellen

° Davoser Qualitdtssystem fiir Baukultur und die acht Kriterien fiir eine hohe Baukultur: Sie konnen eben-

falls fiir eine Interessenabwégung hinzugezogen werden.

° Zielkonflikte und Interessenabwigung zwischen der Raumplanung und anderen Politikbereichen, Rat fiir

Raumordnung, 2015 (fiihrt zu «<Dokumente», dann runterscrollen)

e Aemisegger Heinz / Kissling Samuel, Vorbemerkungen zur Nutzungsplanung, N. 10 ff,, in: Aemisegger
Heinz, Moor Pierre, Ruch Alexander, Tschannen Pierre (Hrsg.), Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung,
Schulthess Juristische Medien AG, Ziirich/Basel/Genf 2016.

e  Tschannen Pierre, Art. 1 Ziele und Art. 3 Planungsgrundsétze, in: Aemisegger Heinz, Moor Pierre, Ruch

Alexander, Tschannen Pierre (Hrsg.), Praxiskommentar RPG: Band Richt- und Sachplanung, Interessen-
abwégung, Schulthess Juristische Medien AG, Ziirich/Basel/Genf 2019.
e  Tschannen Pierre, Interessenabwigung bei raumwirksamen Vorhaben, in: Vereinigung fiir Umweltrecht,

URP/DEP/DAP 2/2018, S. 111 ff.
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Im kantonalen Richtplan des Kantons Wallis steht:
Der Kanton Wallis hat im Koordinationsblatt C.2 Bauzonenqualität verschiedene strategische Grundsätze behördenverbindlich festgelegt. Diese können bei einer Interessenabwägung für die Bewertung einzelner Interessen beigezogen werden.

Grundsätze
1. Entwickeln der Siedlung nach innen und Verdichten an den geeigneten Orten, unter Berücksichtigung der traditionellen Siedlungsstruktur, des baulichen Erbes (insbesondere ISOS) sowie der Qualität des Lebensraums, falls erforderlich mittels der Definition eines Entwicklungsperimeters.
2. Fördern einer hohen Siedlungsqualität und architektonischen Qualität in den städtisch, ländlich und touristisch geprägten Gebieten.
3. Fördern der funktionellen, sozialen intergenerationellen Vielfalt der Quartiere und der Verfügbarkeit von bezahlbarem Wohnraum.
4. Anordnen der öffentlichen Räume (z.B. Wege, Plätze, Parks), um eine multifunktionale Nutzung zu ermöglichen sowie ihre Sicherheit und Kundenfreundlichkeit sicherzustellen.
5. Erhalten und in Wert setzen des architektonischen, städtischen, kulturellen und landschaftlichen Erbes, durch gezielte räumliche Aufwertungsmassnahmen und die angemessene Gestaltung des öffentlichen Raums.
6. Aufwerten und Revitalisieren der historischen Dorfkerne aus städtebaulicher als auch aus funktionaler Sicht.
7. Abstimmen der Siedlungsentwicklung mit der Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr und Fördern des Langsamverkehrs.
8. Erhalten und Stärken der Natur und der Biodiversität im städtischen Raum, insbesondere durch Begrünung des Siedlungsraums.
9. Fördern einer Siedlungsstruktur, die eine effiziente Energienutzung ermöglicht und unterstützen von energieoptimierten Bauten (Neubau und Erneuerung).

-	Mit diesen Grundsätzen stärkt der Kanton die Bedeutung einer qualitätsvollen Innenentwicklung.

https://ar.ch/fileadmin/user_upload/Departement_Bau_Volkswirtschaft/Amt_fuer_Raum_Wald/Raumentwicklung/Planen/Anleitung_Arbeitshilfe_Interessenabwaegung.pdf
https://ar.ch/fileadmin/user_upload/Departement_Bau_Volkswirtschaft/Amt_fuer_Raum_Wald/Raumentwicklung/Planen/Anleitung_Arbeitshilfe_Interessenabwaegung.pdf
https://www.raumplanung.dij.be.ch/content/dam/raumplanung_dij/dokumente/de/Kommunale-Planung/bericht-zur-planung/arbeitshilfen%20raumplanungsbericht%20nach%20art.%2047%20RPV-de.pdf
https://www.raumplanung.dij.be.ch/content/dam/raumplanung_dij/dokumente/de/Kommunale-Planung/bericht-zur-planung/arbeitshilfen%20raumplanungsbericht%20nach%20art.%2047%20RPV-de.pdf
https://www.raumplanung.dij.be.ch/content/dam/raumplanung_dij/dokumente/de/Kommunale-Planung/bericht-zur-planung/arbeitshilfen%20raumplanungsbericht%20nach%20art.%2047%20RPV-de.pdf
https://www.raumplanung.dij.be.ch/content/dam/raumplanung_dij/dokumente/de/Kommunale-Planung/bericht-zur-planung/checkliste%20raumplanungsbericht-de.pdf
https://www.raumplanung.dij.be.ch/content/dam/raumplanung_dij/dokumente/de/Kommunale-Planung/bericht-zur-planung/checkliste%20raumplanungsbericht-de.pdf
https://www.raumplanung.dij.be.ch/content/dam/raumplanung_dij/dokumente/fr/arbeitshilfen/arbeitshilfen%20raumplanungsbericht-fr.pdf
https://www.raumplanung.dij.be.ch/content/dam/raumplanung_dij/dokumente/fr/arbeitshilfen/arbeitshilfen%20raumplanungsbericht-fr.pdf
https://www.raumplanung.dij.be.ch/content/dam/raumplanung_dij/dokumente/fr/arbeitshilfen/arbeitshilfen%20raumplanungsbericht-fr.pdf
https://www.raumplanung.dij.be.ch/content/dam/raumplanung_dij/dokumente/fr/arbeitshilfen/checkliste%20raumplanungsbericht-fr.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bau-und-umweltschutzdirektion/raumplanung/raumplanung/ortsplanung/interessenabwaegung-1
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bau-und-umweltschutzdirektion/raumplanung/raumplanung/ortsplanung/interessenabwaegung-1
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/Arbeitshilfe%20Planungsbricht_d.pdf
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/Arbeitshilfe%20Planungsbricht_d.pdf
https://www.jura.ch/Htdocs/Files/v/f959eee8d35d6909cdf2a8cdd75764cc82e6d1d8f3ee9c3cd9df5f257c08178f.pdf/Departements/DEN/SDT/SAM/4-Local/Directives/Directive-REC_2023.pdf
https://www.jura.ch/Htdocs/Files/v/f959eee8d35d6909cdf2a8cdd75764cc82e6d1d8f3ee9c3cd9df5f257c08178f.pdf/Departements/DEN/SDT/SAM/4-Local/Directives/Directive-REC_2023.pdf
https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SCAT/Documents/04_Plans_affectation_generaux/Guide_PAL_Pesee_interets_Rapport_47_OAT.pdf
https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SCAT/Documents/04_Plans_affectation_generaux/Guide_PAL_Pesee_interets_Rapport_47_OAT.pdf
https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SCAT/Documents/04_Plans_affectation_generaux/Guide_PAL_Pesee_interets_Rapport_47_OAT.pdf
https://www.ow.ch/_docn/372913/Arbeitshilfe_Ortsplanungsrevision_2025.PDF
https://www.ow.ch/_docn/372913/Arbeitshilfe_Ortsplanungsrevision_2025.PDF
https://so.ch/fileadmin/internet/bjd/bjd-arp/Nutzungsplanung/pdf/arbeitshilfe_raumplanungsbericht.pdf
https://so.ch/fileadmin/internet/bjd/bjd-arp/Nutzungsplanung/pdf/arbeitshilfe_raumplanungsbericht.pdf
https://www.sg.ch/bauen/raumentwicklung/ortsplanung/raumplanungsbericht/_jcr_content/Par/sgch_downloadlist/DownloadListPar/sgch_download.ocFile/Raumplanungsbericht%201-20.pdf
https://www.sg.ch/bauen/raumentwicklung/ortsplanung/raumplanungsbericht/_jcr_content/Par/sgch_downloadlist/DownloadListPar/sgch_download.ocFile/Raumplanungsbericht%201-20.pdf
https://www.sg.ch/bauen/raumentwicklung/kantonaleplanung/interessenabwaegung.html
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/territoire/amenagement/fichiers_pdf/Rapport_47OAT.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/territoire/amenagement/fichiers_pdf/Rapport_47OAT.pdf
https://www.vs.ch/documents/23442489/23746176/Aide+de+travail+-+Rapport+47+mai+2019+-+m%C3%A0j+nov.+2021.pdf/0face023-6e8b-92d9-174a-f5922f2f9319?t=1691501036408&v=1.0
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/raumplanung/raumplanung-flexdata/checkliste-zu-den-anforderungen-fuer-den-erlaeuternden-bericht.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/raumplanung/raumplanung-flexdata/checkliste-zu-den-anforderungen-fuer-den-erlaeuternden-bericht.html
https://www.bauen-im-laerm.ch/ausnahmebewilligung/interessenabwaegung/
https://www.espacesuisse.ch/de/news/interessenabwaegung-gut-erklaert
https://www.are.admin.ch/are/de/home/medien-und-publikationen/publikationen/staedte-und-agglomerationen/isos-leitfaden.html
https://www.are.admin.ch/are/de/home/medien-und-publikationen/publikationen/staedte-und-agglomerationen/isos-leitfaden.html
https://www.espacesuisse.ch/sites/default/files/documents/R%26U-1-2020_dt-web.pdf
https://www.espacesuisse.ch/sites/default/files/documents/R%26U-1-2020_dt-web.pdf
https://www.espacesuisse.ch/sites/default/files/documents/R%26U-1-2020_dt-web.pdf
https://www.espacesuisse.ch/de/shop/ortsbildschutz-und-verdichtung-arbeitshilfe-isos-raumplanerische-interessenabwaegung-gemeinden
https://www.espacesuisse.ch/sites/default/files/documents/R%26U-4-2018_dt-web.pdf
https://www.espacesuisse.ch/sites/default/files/documents/R%26U-4-2018_dt-web.pdf
https://www.espacesuisse.ch/sites/default/files/documents/R%26U-4-2018_dt-web.pdf
Im kantonalen Richtplan des Kantons Wallis steht:
Der Kanton Wallis hat im Koordinationsblatt C.2 Bauzonenqualität verschiedene strategische Grundsätze behördenverbindlich festgelegt. Diese können bei einer Interessenabwägung für die Bewertung einzelner Interessen beigezogen werden.

Grundsätze
1. Entwickeln der Siedlung nach innen und Verdichten an den geeigneten Orten, unter Berücksichtigung der traditionellen Siedlungsstruktur, des baulichen Erbes (insbesondere ISOS) sowie der Qualität des Lebensraums, falls erforderlich mittels der Definition eines Entwicklungsperimeters.
2. Fördern einer hohen Siedlungsqualität und architektonischen Qualität in den städtisch, ländlich und touristisch geprägten Gebieten.
3. Fördern der funktionellen, sozialen intergenerationellen Vielfalt der Quartiere und der Verfügbarkeit von bezahlbarem Wohnraum.
4. Anordnen der öffentlichen Räume (z.B. Wege, Plätze, Parks), um eine multifunktionale Nutzung zu ermöglichen sowie ihre Sicherheit und Kundenfreundlichkeit sicherzustellen.
5. Erhalten und in Wert setzen des architektonischen, städtischen, kulturellen und landschaftlichen Erbes, durch gezielte räumliche Aufwertungsmassnahmen und die angemessene Gestaltung des öffentlichen Raums.
6. Aufwerten und Revitalisieren der historischen Dorfkerne aus städtebaulicher als auch aus funktionaler Sicht.
7. Abstimmen der Siedlungsentwicklung mit der Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr und Fördern des Langsamverkehrs.
8. Erhalten und Stärken der Natur und der Biodiversität im städtischen Raum, insbesondere durch Begrünung des Siedlungsraums.
9. Fördern einer Siedlungsstruktur, die eine effiziente Energienutzung ermöglicht und unterstützen von energieoptimierten Bauten (Neubau und Erneuerung).

	Mit diesen Grundsätzen stärkt der Kanton die Bedeutung einer qualitätsvollen Innenentwicklung.

https://www.are.admin.ch/are/de/home/suche.html#ROR




